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Der Erziehungsrat überarbeitete die seit 2012 bestehenden und seit dem Schuljahr 2015/16 
umzusetzenden „Vorgaben und Empfehlungen zur ICT-Infrastruktur“. Die beabsichtigten Anpas-
sungen werden in den Beilagen beschrieben: 

- „Vorgaben und Empfehlungen zur ICT-Infrastruktur“ ERB und Projektbericht /  
ERB Nr. 8 vom 19. April 2018 

- „Vorgaben und Empfehlungen zu den ICT-Ressourcen“ ERB und Projektbericht /  
ERB Nr. 9 vom 19. April 2018 

Mit Beschluss vom 19. April 2018 gibt der Erziehungsrat diese Anpassungen in Vernehmlas-
sung. Im Rahmen der Digitalisierung aller Lebensbereiche und somit auch der Volksschule soll 
die Geräteausstattung (als Teil der “ICT-Infrastruktur“) erhöht und der pädagogische ICT-
Support der Lehrpersonen („ICT-Ressourcen“) gestärkt werden. Die Stärkung des pädagogi-
schen ICT-Supports soll sowohl durch die Schule (dezentral) wie auch zentral erfolgen (Pä-
dagogische Hochschule / Amt für Volksschulen und Sport). Diese Vorgaben und Empfehlungen 
sollen nach einer Übergangsfrist umgesetzt sein: 
„ICT-Ressourcen“ auf das Schuljahr 2019/20; „ICT-Infrastruktur“ auf das Schuljahr 2022/23. 
 
Der Fragebogen zur Vernehmlassung umfasst folgende Teile: 

A. Grundsätzliches 
B. ICT-Infrastruktur 
C. ICT-Ressourcen 
D. Kosten 
E. Termine 
F. Evaluation 
G. Weitere Bemerkungen 

 
A. Grundsätzliches 
 

1. Verbindlichkeit: Wie in den bisherigen kantonalen Rahmenbedingungen zur Umsetzung 
der ICT-Strategie werden sowohl Empfehlungen als auch Vorgaben gemacht. Sind Sie 
damit einverstanden, dass auch künftig verbindliche Vorgaben und vorsteuernde Empfeh-
lungen die Weiterentwicklung der Schulen steuern? 

 ja 
 nein 
Bemerkungen: 
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B. ICT-Infrastruktur  

Die beabsichtigten Anpassungen der ICT-Infrastruktur umfassen wie die bisherigen Rah-
menbedingungen von 2012 Vorgaben und Empfehlungen. Die Vorgaben (in den Tabellen 
rot) sind nach einer Übergangsfrist verbindlich durch die Schulen umzusetzen; die Emp-
fehlungen (in den Tabellen grün) sind freiwillig und bieten lokalen Gestaltungsspielraum. 
Die zu erwartenden Mehrkosten werden im Kapitel D. Kosten dieses Fragebogens ver-
nehmlasst. 
 

2. Kindergarten: Statt der Einrichtung einer „Computerecke“ werden neu zwei bis drei Tab-
lets pro Kindergarten empfohlen. Sind Sie damit einverstanden, dass die Empfehlungen 
wie folgt verändert werden?  

bisher neu bitte ankreuzen 
Empfehlung Vorgabe Empfehlung Vorgabe ja nein 
Computerecke  Keine (1:8) 

1 Gerät pro 8 
Kinder  
 

Tablets  

keine 

  

 
Bemerkungen: Wir wünschen uns neben der Empfehlung auch eine Vorgabe für mindes-
tens ein Gerät pro Kindergarten 
 
 
 

3. 1. / 2. Klasse Primar: Sind Sie damit einverstanden, dass die Vorgabe unverändert 
bleibt?  

bisher neu bitte ankreuzen 
Vorgabe Vorgabe ja nein 
(1:4) 
1 Gerät auf 4 Schüler/innen  

(1:4) 
1 Gerät pro 4 Schüler/innen  

  

 
Sind Sie damit einverstanden, dass neu eine Ausstattung von 1 Tablet pro 2 Schü-
ler/innen empfohlen wird? 

bisher neu bitte ankreuzen 
Empfehlung Empfehlung ja nein 
keine 1 Tablet pro 2 Schüler/innen    

 
Bemerkungen: Die Vorgabe wird als ein Minimalstandard verstanden. 
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4. / 4. Klasse Primar: Sind Sie damit einverstanden, dass die Vorgabe neu 1 Gerät pro 3 
Schüler/innen vorsieht (statt 1:4)? 

  
bisher neu bitte ankreuzen 

Vorgabe Vorgabe ja nein 
(1:4) 
mindestens 1 Gerät auf 4 Schü-
ler/innen  

(1:3) 
1 Gerät pro drei Schüler/innen    

 
Sind Sie damit einverstanden, dass neu eine Geräteausstattung von 1 Gerät pro Schü-
ler/in empfohlen wird? 

bisher neu bitte ankreuzen 
Empfehlung Empfehlung ja nein 
 (1:1) 

1 persönliches Gerät pro Schü-
ler/in, zu benutzen bis Ende 6. 
Klasse. 

  

 
Bemerkungen: Die Vorgabe muss klar auf 1:2 geändert werden. Aus der Unterrichtspraxis 
heraus gesehen ist das Arbeiten in Zweiergruppen bedeutend wirkungsvoller als in Drei-
ergruppen. 
Wir können uns auch gut eine Vorgabe von 1:1 vorstellen. Dies ist auch sinnvoll im 
Bereich der Anschaffungen. Geräte sind so 4 Jahre im Einsatz. 
 
 

5. 5. / 6. Klasse Primar: Sind Sie damit einverstanden, dass die Vorgabe angehoben wird 
und neu 1 persönliches Gerät pro Schüler/in vorgesehen wird (statt 1:4)?  
Die Argumente der Projektgruppe finden Sie im Bericht «Vorgaben und Empfehlungen zur 
ICT-Infrastruktur an den Volksschulen des Kantons Schwyz» im Kapitel 4.2.2 (Vorteile 
einer 1:1-Ausstattung), S. 12 f. und S. 35 f. 

bisher neu bitte ankreuzen 
Vorgabe Vorgabe ja nein 
(1:4) 
mindestens 1 Gerät auf 4 Schü-
ler/innen  

(1:1) 
1 persönliches Gerät pro Schü-
ler/in, nutzbar im Unterricht und 
zuhause zum Lernen und Arbeiten  

  

 
Bemerkungen: 
 
 

6. Sekundarstufe I (alle Klassen): Sind Sie damit einverstanden, dass die bisherige Empfeh-
lung von 1 Gerät pro Schüler/in zu einer Vorgabe wird (bisher Vorgabe 1:4)? 
Die Argumente der Projektgruppe finden Sie im Bericht «Vorgaben und Empfehlungen zur 
ICT-Infrastruktur an den Volksschulen des Kantons Schwyz» im Kapitel 4.2.2 (Vorteile 
einer 1:1-Ausstattung), S. 12 f. und S. 37. 
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bisher neu bitte ankreuzen 
Vorgabe Vorgabe ja nein 
(1:4) 
mindestens 1 Gerät pro 4 Schü-
ler/innen 

(1:1) 
1 persönliches Gerät pro Schü-
ler/in, nutzbar im Unterricht und 
zuhause zum Lernen und Arbeiten 

  

 
Bemerkungen: 
 

7. Art der 1:1-Umsetzung: Bei der Ausstattung von 1 Gerät pro Schüler/in (1:1) gibt es 
Varianten der Gerätebeschaffung: Die Schule kann diese (einheitlichen) Geräte zur Ver-
fügung stellen, oder jeder Schüler / jede Schülerin bringt ein eigenes Gerät von zu-
hause mit (finanziert durch die Eltern / «Bring your own device» BYOD). Bei der Va-
riante BYOD hat die Schule alle Schüler/innen, die über kein Gerät verfügen, mit einem 
geeigneten Gerät auszustatten, da die Eltern nicht zum Kauf eines Geräts verpflichtet 
werden können. Sind Sie damit einverstanden, dass den Schulträgern bei der Umsetzung 
einer 1:1-Ausstattung empfohlen wird, die Geräte durch die Schule anzuschaffen und 
diese den Schüler/innen leihweise während der Schuldauer zur persönlichen Nutzung zur 
Verfügung zu stellen? 

bisher neu bitte ankreuzen 
Empfehlung Empfehlung ja nein 
 Anschaffung der Geräte durch die 

Schule: Die Geräte sollen den 
Schüler/innen leihweise zur per-
sönlichen Nutzung zur Verfügung 
gestellt werden. 

  

 
Bemerkungen: Die Besitzverhältnisse sind klar geregelt. Es entsteht kein „Konkurrenz-
kampf“ betreffend Gerätemodell unter den Schulkindern. Für die Schule besteht die 
Möglichkeit, die Geräte bei einem Drittanbieter zu mieten. Bei dieser Variante ist das 
Gerät auf einem modernen Stand, Störungen werden durch den Anbieter behoben und 
das Gerät muss nicht durch die Schule „entsorgt“ werden.  
 
 

8. Ausstattung Lehrpersonen: Sind Sie damit einverstanden, dass zusätzlich empfohlen wird, 
allen Lehrpersonen, die in Klassen mit einer persönlichen 1:1-Ausstattung unterrichten, 
ebenfalls das den Schüler/innen abgegebene schulische Gerät zur Verfügung zu stellen?  
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bisher neu bitte ankreuzen 
Empfehlung Empfehlung ja nein 
Schulträger stellt Lehrpersonen ein 
persönliches Notebook zur Verfü-
gung oder subventioniert die An-
schaffung privater Notebooks 

Schulträger stellt allen Lehrpersonen 
ein persönliches mobiles Gerät zur 
Verfügung oder subventioniert die 
Nutzung privater Geräte für die 
berufliche Arbeit 
 

Wird ein 1:1-Konzept mit schuli-
schen Geräten umgesetzt, soll al-
len Lehrpersonen dieser Klassen 
ein gleiches Gerät zusätzlich zur 
Verfügung gestellt werden 

  

 
Bemerkungen: Es wird pro Klasse ein Tablet abgegeben. Bei Spezialfächern bzw. Zu-
satzfächern wird nach Pensen entschieden.  
 
 

9. ICT-Basisinfrastruktur der Schulen: Aufgrund der heterogenen Ausgangslage und den un-
terschiedlichen Bedürfnissen der Schulen werden keine kantonalen Vorgaben für die Um-
setzung der Basisinfrastruktur gemacht. Stattdessen zeigen Empfehlungen auf (Bericht 
«Vorgaben und Empfehlungen zur ICT-Infrastruktur an den Volksschulen des Kantons 
Schwyz» S. 44 f.), welchen Aspekten besondere Beachtung zu schenken ist (u.a. In-
ternetzugang, Gerätevernetzung (Netzwerk, WLAN), Präsentation, Drucken, Serverinfra-
struktur). Sind Sie damit einverstanden, dass auch künftig im Bereich der Basisinfra-
struktur die Schulträger grosse Gestaltungsfreiheit haben sollen (Verzicht auf kantonale 
Vorgaben)? 

 ja 

 nein 
Bemerkungen: Es braucht Vorgaben für das absolute Minimum an Infrastruktur. Internet-
zugang und Präsentation (Beamer, Visualizer, o.ä.) 
 

 
C. ICT-Ressourcen  

Die beabsichtigten ICT-Ressourcen dienen vor allem dem Support der Lehrpersonen. 
Diese Unterstützung wird teilweise durch die Schulen (dezentral) bereitgestellt und über 
den Schulbetriebspool abgerechnet (Finanzierung: 80% Schulträger / 20% Kanton). Die 
Schulen werden durch zentralen Support unterstützt (Pädagogische Hochschule Schwyz / 
Amt für Volksschulen und Sport). (zu erwartende Mehrkosten siehe Kapitel D. Kosten) 
 
 

10. Ressourcen der Schule bzw. des Schulträgers / ICT-Leitung: Die ICT-Leitung der Schule 
ist für den Betrieb der ICT-Infrastruktur, für die Planung und Weiterentwicklung der Aus-
stattung und für die Organisation des ICT-Supports zuständig. Sind Sie damit einver-
standen, diese Funktion einheitlicher zu regeln und mit Ressourcen auszustatten? 
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bisher neu bitte ankreuzen 
  ja nein 

in vielen Schulen bereits umgesetzt 1-3 Lektionen pro Schulträger   
 
Bemerkungen: Die aktuelle Organisation ist bei den Schulträgern so unterschiedlich, dass 
keine einheitliche Lösung zu empfehlen ist. (Verantwortung bei SL, Verantwortung bei IT 
Lehrperson, Verantwortung bei Drittanbieter, etc.) 80% der Personalkosten trägt sowieso 
der Bezirk bzw. die Gemeinde. Daher ist ein Eigeninteresse an einem sinnvollen Um-
gang mit Ressourcen bei den Gemeinden und Bezirken vorhanden. 
 
 

11. Ressourcen der Schule bzw. des Schulträgers / Pädagogischer ICT-Support: Der pädagogi-
sche ICT-Support vermittelt den Lehrpersonen pädagogische und didaktische Impulse rund 
um den Einsatz von ICT und unterstützt Lehrpersonen dabei, digitale Medien bzw. Ge-
räte im Unterricht sinnvoll einzusetzen. Der Fokus liegt hier nicht im Technischen, son-
dern im Methodisch-Didaktischen. Sind Sie damit einverstanden, diese Funktion klarer zu 
regeln und mit Ressourcen auszustatten (Zahlen pro Schulträger siehe Beilage)? 

bisher neu bitte ankreuzen 
  ja nein 

1 Lektion für die pädagogisch-di-
daktische Betreuung der Lehrperso-
nen / 2 Lektionen in Schulhäu-
sern mit mehr als 12 Klassen  
 

in vielen Schulen ist der pädago-
gische ICT-Support Teil des ge-
nerellen ICT-Supports 

Sockel bis 100 Schüler/innen von 
1.5 Lektionen 
 

pro weiterem / weiterer Schüler/in 
zusätzlich min. 0.005 – max. 
0.008 Lektionen 

  

 
Bemerkungen: Durch diese Massnahme wird die Funktion des pädagogischen Supports 
gestärkt.  
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12. Ressourcen der Schule bzw. des Schulträgers / Abgrenzung technischer Second- und 
Third-Level-ICT-Support vom First-Level-ICT-Support: Der technische ICT-Support um-
fasst drei Ebenen: Der First-Level-ICT-Support (oft eine Lehrperson) gewährleistet das 
Funktionieren der Geräte und leitet nicht lösbare Probleme an den Second-Level-ICT-
Support weiter (Informatiker/innen). Der Third-Level-ICT-Support wird durch den Her-
steller von Hard- oder Software geleistet (u.a. Reparaturen). Einzig der First-Level-
ICT-Support wird über den Schulbetriebspool finanziert; der Second- und der Third-Le-
vel-ICT-Support werden von den Gemeinden / Bezirken getragen. Sind Sie damit ein-
verstanden, dass lediglich der First-Level-ICT-Support durch Lehrpersonen der Schule 
ausgeführt und über den Schulbetriebspool finanziert wird? 

 ja 

  nein 
 
Bemerkungen: Es muss weiterhin möglich sein, dass eine Lehrperson mit grosser Affinität 
zur IT, den Second-Level-ICT-Support übernimmt. Die Kosten mit einer externen Lö-
sung (Informatiker/innen) werden bedeutend höher ausfallen.  
 
 

13. Ressourcen der Schule bzw. des Schulträgers / Technischer First-Level-ICT-Support: Der 
First-Level-ICT-Support (oft eine Lehrperson aus der Schule) gewährleistet das Funkti-
onieren der Geräte. Sind Sie einverstanden, die Funktion des First-Level-ICT-Supports 
neu zu regeln und mit Ressourcen auszustatten (Zahlen pro Schulträger siehe Bei-
lage)? 

bisher neu bitte ankreuzen 
Empfehlungen Empfehlung Vorgabe ja nein 
ca. zwölf Computer 1 Lektion 
 

Supportbedarf nimmt nicht linear 
mit der Anzahl Geräte zu; ab 50 
Computern wird von einer max. 
Entlastung von 4 Lektionen pro 
Schulhaus ausgegangen 
 

Richtwerte für Supportaufwand: 
Bis 10 Computer 0 – ½ Lektion 
Ab 10 Computer 1 Lektion 
± 18 Computer 1 ½ Lekt. 
± 24 Computer 2 Lekt. 
± 30 Computer 2 ½ Lekt. 
± 36 Computer 3 Lekt. 
± 42 Computer 3 ½ Lekt. 
± 48 und mehr Computer 4 Lekt. 
 

In vielen Schulen ist der First-Le-
vel-ICT-Support Teil des generel-
len ICT-Supports 

Der Second-Le-
vel-ICT-Support 
soll nach effek-
tivem Aufwand 
durch den 
Schulträger ent-
schädigt werden 
(nicht aus 
Schulbetriebs-
pool) 

Nur für First-
Level-ICT-Sup-
port 
 

Sockel von 0.3 
Lektionen pro 
Schulträger 
 

zusätzlich pro 
Schüler/in min. 
0.001 – max. 
0.002 Lektionen 

  

 
Bemerkungen: Die Ressourcen fallen eindeutig zu tief aus. Kleine Schulen werden be-
nachteiligt. Der Betriebspool muss erhöht werden, sofern an diesem Modell festgehalten 
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wird (vgl Bemerkungen zu Frage 9) Die Einführung / der Betrieb einer solch hohen 
Anzahl neuer IT- Geräte kann nicht kostenneutral vollzogen werden.  
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14. Ressourcen der Schule bzw. des Schulträgers / Umfang Schulbetriebspool: Der Schulbe-
triebspool der Schulen umfasst bereits heute Ressourcen für den pädagogischen und 
technischen ICT-Support. Heute wird rund 80% des maximal möglichen Schulbetriebs-
pools ausgeschöpft. Die „Reserve“ von ca. 20% wird auch durch den beantragten Res-
sourcenrahmen kaum ausgeschöpft werden. Auch künftig soll die ICT-Leitung, der päda-
gogische ICT-Support und der technische Frist-Level-ICT-Support durch den Schulbe-
triebspool finanziert werden. Sind Sie damit einverstanden, aufgrund des finanziellen 
Spielraums den Schulbetriebspool unverändert zu belassen? 

bisher neu bitte ankreuzen 
  ja nein 

Schulbetriebspool:  
1.7 Lektionen pro Klasse und pro 
Schulträger Sockel von 4 Lektionen 

unverändert  
  

 
Bemerkungen: Der Sockel soll um eine Lektion erhöht werden. (neu 5 Lektionen) Zu-
dem wird der Schulbetriebspool auf 1.8 Lektionen/pro Klasse erhöht. Aus Sicht des 
VSLSZ wird der Schulbetriebspool an ganz vielen Orten voll ausgeschöpft. Abhängig vom 
gewählten Modell kann dies aber sehr anderes aussehen und belastet den Pool über-
haupt nicht (siehe Bemerkungen zu Frage 9)  
 
 

15. Ressourcen der Schule bzw. des Schulträgers / Gliederung Schulbetriebspool: Bisher wurde 
der Aufwand für die ICT-Leitung, den pädagogischen ICT-Support und den First-Level-
ICT-Support im Schulbetriebspool unter Ziffer f) subsummiert. Sind Sie damit einver-
standen, dass dies weiterhin so gehandhabt werden soll oder wünschen Sie eine neue 
Ziffer g)? 

bisher neu bitte ankreuzen 
  ja 

Schulbetriebspool: 
unter Ziffer f) „Betreuung Biblio-
thek, Mediothek, Schulmaterial, 
Spezialräume und ähnliches“ wurde 
auch ICT-Aufwand abgerechnet 

unverändert 

 

oder 
bisher neu bitte ankreuzen 

  ja 
Schulbetriebspool:  
unter Ziffer f) „Betreuung Biblio-
thek, Mediothek, Schulmaterial, 
Spezialräume und ähnliches“ wurde 
auch ICT-Aufwand abgerechnet 

Schulbetriebspool: 
Schaffung neue Ziffer g) „ICT-
Leitung, pädagogischer ICT- und 
technischer First-Level-ICT-Sup-
port“ 

 

 
Bemerkungen: Antwort «nein» fehlt! Es soll eine Aufteilung zwischen Schulentwicklung- 
und Schulbetriebspool erfolgen. Der Päd. Leiter gehört in den SE Pool und der Support 
in den SB Pool. Für dieses Schulentwicklungsprojekt müssen Ressourcen im Schulent-
wicklungspool zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.  
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16. Ressourcen der Pädagogischen Hochschule (PHSZ) für die Schulen / Ausbau Fachstelle Fa-
cile (Fachstelle für computer- und internetgestütztes Lernen): Die Fachstelle stellt Interes-
sierten u.a. aus der Volksschule Know-how im Bereich der digitalen Medien zur Verfü-
gung. Dabei geht es insbesondere um digitale Medien als Werkzeug und Thema des 
Unterrichts. Wird der Ausbau der zentralen Dienstleistung „Fachstelle Facile“ begrüsst? 

bisher neu bitte ankreuzen 
  ja nein 

Fachstelle Facile der PHSZ: 
95-Stellenprozent 

Ausbau der Beratungsdienstleistung 
der Fachstelle Facile der PHSZ 
um 30-50-Stellenprozent 
 

Zu Lasten Kanton (100%) 

  

 
Bemerkungen: Es werden sehr viele Fragen aufkommen. Die Fachstelle Facile soll nicht 
zwischen 30-50 neue Stellenprozente sondern klar 50% mehr Ressourcen.  
 
 
 

D. Kosten  
Die beabsichtigten Anpassungen für die ICT-Infrastruktur und den ICT-Support können zu 
finanziellem Mehraufwand für die Schulträger und für den Kanton führen. 
 
 

17. Infrastruktur / Aufwand Schule bzw. Schulträger: Die neuen Vorgaben können – je nach 
Klasse oder Schultyp – zu einem Mehraufwand für den Schulträger führen. Sind diese 
Mehrkosten Ihres Erachtens vertretbar? 

Bereich Vorgabe 
bisher 

Vorgabe 
neu 

Faktor für 
Mehrkosten  

Mehrkosten pro 
100 Schüler/in-
nen pro Jahr 
(Schätzung) 

bitte ankreuzen 
 

ja nein 

Primarstufe 1./2. 
Klasse 

1:4 1:4 - - 
  

Primarstufe 3./4. 
Klasse 

1:4 1:3 1.3 1'600.-1 
  

Primarstufe 5./6. 
Klasse 

1:4 1:1 4 6'200.- 
  

Sekundarstufe I 1:4 1:1 4 15'000.-   
 
Bemerkungen: Kostenneutralität ist hier nicht möglich! 

  

                                                 
1  Konzept „ICT-Infrastruktur“: Kap. 8.3 «Kosten», S. 40-41. 
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18. ICT-Ressourcen der Schulen (Support) / Aufwand Schule bzw. Schulträger + Kanton: Die 
Schulen setzen bereits heute Mittel für den ICT-Support ein und finanzieren diese über 
den Schulbetriebspool. Sind Sie damit einverstanden, dass diese Mittel weiterhin zur 
Verfügung stehen (in einigen Schulen sind die bisher eingesetzten ICT-Ressourcen zu 
tief  
oder zu hoch und müssten angepasst werden – Zahlen pro Schulträger siehe Beilage)? 

Kosten kantonsweit bisher neu bitte ankreuzen 
  Minimum Maximum ja nein 

ICT-Leitung z.T. über den 
Schulbetriebspool 
abgerechnet 

180‘000.- 540‘000.-   
Pädagogischer ICT-
Support 

532'000.- 703‘000.-   

Technischer First-
Level-ICT-Support 

121‘000.- 192‘000.-   

Insgesamt  833‘000.- 1‘148‘000.-   
 

davon Schulträger 
(80%) 

ähnlicher Aufwand 666‘400.- 1‘148‘000.- 

davon Kanton 
(20%) 

ähnlicher Aufwand 166‘000.- 287‘000.- 

 
Würde der Schulbetriebspool (Ausschöpfungsgrad bisher: ca. 80%) zu 100% bean-
sprucht, müssten zusätzlich 56 Lektionen (Fr. 252’000.-) finanziert werden (Anteil 
Kanton: Fr. 50‘400.-). 
 
Bemerkungen: Der Technische First – Level-ICT-Support muss wie bei den Fragen 13 
und 14 bereits ausgeführt, höher ausfallen. Siehe zudem Antwort 15 betreffend SB und 
SE Pool.  
 
 
 

E. Termine  
Die beabsichtigten Anpassungen sollen wie die bisherigen Rahmenbedingungen von 2012 
nach einer Übergangsfrist definitiv in Kraft gesetzt werden. 
 
 

19. In Kraft treten: Sind Sie damit einverstanden, dass diese Vorgaben und Empfehlungen 
gemäss Terminplan umgesetzt werden? 

 Termin bitte ankreuzen 
 Umsetzung bis spätestens Schuljahr ja nein 

ICT-Infrastruktur (Ausstattung) 2022/2023   
ICT-Ressourcen (Support) 2019/2020   

 
Bemerkungen: Bei der ICT-Infrastruktur könnte der Fahrplan noch ambitionierter sein.  
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F. Evaluation  

 
20. Evaluation: Die Vorgaben und Empfehlungen zum ICT-Support regeln oder schaffen 

Ressourcen und verursachen Kosten, sowohl bei den Schulträgern wie auch beim Kan-
ton. Sind Sie damit einverstanden, dass diese Vorgaben und Empfehlungen vorerst für 
drei Jahre ab Inkraftsetzung gelten sollen und nach zwei Jahren mittels Evaluation 
zwecks Justierung der Ressourcenalimentierung überprüft werden? 

   ja 

 nein 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

G. Weitere Bemerkungen  
 
Die ICT ist ein wichtiger Bestandteil im neuen Lehrplan 21. Wir finden es positiv, dass sich 
eingehende Gedanken darüber gemacht werden. Auch die Diskussion anlässlich des Forum 
Starke Volksschulen Schwyz war sehr förderlich und gewinnbringend. Wir hoffen sehr, dass un-
sere Überlegungen in den weiteren Prozess einfliessen werden.  


